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Verletzung des Briefgeheimnisses 
§ 354

Ein Postbeamter, welcher die der Post anvertrauten 
Briefe oder Pakete in anderen als den im Gesetze vor
gesehenen Fällen eröffnet oder unterdrückt, oder einem 
anderen wissentlich eine solche Handlung gestattet, oder 
ihm dabei wissentlich Hilfe leistet, wird mit Gefängnis 
nicht unter drei Monaten bestraft.

Verletzung des Telegraphengeheimnisses 
§ 355

(1) Telegraphen beamte oder andere mit der Beauf
sichtigung und Bedienung einer zu öffentlichen Zwecken 
dienenden Telegraphenanstalt betraute Personen, welche 
die einer Telegraphenanstalt anvertrauten Depeschen 
verfälschen oder in anderen als in den im Gesetze vor
gesehenen Fällen eröffnen oder unterdrücken, oder von 
ihrem Inhalt Dritte rechtswidrig benachrichtigen, oder 
einem anderen wissentlich eine solche Handlung gestat
ten oder ihm dabei wissentlich Hilfe leisten, werden mit 
Gefängnis bestraft.

(2) Den einer Telegraphenanstalt anvertrauten Depe
schen werden Nachrichten gleichgeachtet, die durch eine 
zu öffentlichen Zwecken dienende Fernsprechanlage ver
mittelt werden.

Parteiverrat 
§ 356

(1) Ein Advokat, Anwalt oder ein anderer Rechtsbei
stand, welcher bei den ihm vermöge seiner amtlichen 
Eigenschaft anvertrauten Angelegenheiten in derselben 
Rechtssache beiden Parteien durch Rat oder Beistand


